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I. Informationen 
 
1. „Verkehrssicherungspflicht bei Anpflanzungen“: Aufruf Hecken, Sträucher 
und Bäume rechtzeitig zurückzuschneiden 
 
Derzeit nimmt der Überwuchs aus privaten Gärten in gemeindliche Ortsstraßen oder 
Fußwege vielerorts überhand.  

Gefährdung Dritter durch den Überwuchs  

Grundsätzlich hat jeder Grundstückseigentümer von sich aus und unaufge-
fordert dafür zu sorgen, dass Hecken und Bäume nicht als Überwuchs auf  
öffentliche Wege oder Straßen ragen. Überwuchs ist durch regelmäßigen Rück-
schnitt an der Grundstücksgrenze zu vermeiden. Denn seitlich wuchernde Hecken 
und überhängende Zweige und Äste an Geh- und Radwegen sowie Fahrbahnen 
können Fußgänger, Radfahrer und Fahrzeuge gefährden. Kinder könnten sich 
etwa durch einen Überwuchs vom Gehweg auf die Straße lenken lassen. Sie sind 
wegen mangelnder Gefahreneinschätzung oder bei fehlenden Sichtdreiecken be-
sonders gefährdet.   
Überwuchs verhindert im Einmündungs- und Kreuzungsbereich grundsätzlich die 
Sicht auf den Verkehr und kann Unfälle verursachen.  
Bei Unfällen durch verkehrsbehindernden Bewuchs sind nachlässige Grundstück-
seigentümer in der Regel regresspflichtig. 
Dies sollte jede/r Grundstückseigentümer/in an öffentlichen Straßen und Wegen be-
denken und Haftungen im eigenen Interesse vermeiden. 
Als Straßenbaulastträger informieren wir hiermit insbesondere über die 

„Verkehrssicherungspflicht bei Anpflanzungen“ 
an öffentlichen Straßen und Wegen. 
 
Rechtliche Verpflichtung zur Beseitigung bzw. zum Rückschnitt 

Die Verpflichtung, den Überwuchs entlang öffentlicher Straßen und Wege hinter die 
eigene Grundstücksgrenze zurückzuschneiden, ergibt sich aus der Verkehrssiche-
rungspflicht nach Art. 29 des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG): 

Öffnungszeiten:  
täglich von 8:00 – 12:00 Uhr 
Donnerstags von 13:00 – 17:00 Uhr 
Tel. 08545/9718-0, Fax 08545/9718-28 
 

Bürgermeistersprechstunde jeden ersten Freitag im 
Monat und nach Vereinbarung unter 08545/9718-21 

oder julia.koelbl@hofkirchen.de 
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Danach sind Anpflanzungen aller Art, „soweit sie die Sicherheit und Leichtigkeit 
des Verkehrs beeinträchtigen können“, verboten. 
Der Überwuchs von Anpflanzungen stellt überdies auch eine Verkehrsgefährdung 
gemäß Straßenverkehrsordnung (StVO) dar: Nach § 32 Abs. 1 der StVO ist es ver-
boten, die Straße zu beschmutzen oder zu benetzen oder Gegenstände auf Straßen 
zu bringen oder dort liegen zu lassen, wenn dadurch der Verkehr gefährdet oder er-
schwert werden kann. Wer für solche verkehrswidrigen Zustände verantwortlich ist, 
hat diese unverzüglich zu beseitigen. 
Der Markt Hofkirchen als Straßenbaubehörde kann die verantwortlichen Eigentümer 
verpflichten, verbotene Anpflanzungen innerhalb angemessener Frist zu beseitigen 
und die Beseitigung nach Fristablauf auf Kosten der Betroffenen zu veranlassen, 
Art. 29 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 Satz 3 BayStrWG. 
Daneben wäre der Verstoß nach beiden Vorschriften bußgeldbewehrt. 
 
So weit sollte es jedoch erst gar nicht kommen, weshalb wir alle Grund-
eigentümer um Beachtung folgender verkehrssichernder Maßnahmen bitten: 
a) Über die Fahrbahn ragende Äste und Zweige von Baumkronen oder Sträuchern 

sind so zurückzuschneiden, dass der Luftraum über der Straße mit einer lich-
ten Höhe von 4,50 m über der Fahrbahn und den Straßenbanketten freigehal-
ten wird.  
Damit ist die Durchfahrtshöhe für LKW’s und Rettungsfahrzeuge gesichert. 

b) Über Geh- und Radwegen sind Hecken, Sträucher und Bäume mit einer lichten 
Höhe von 2,50 m über den Wegen auszuschneiden.  

c) Seitlich sollten Anpflanzungen mindestens 50 cm Abstand zum Fahrbahnrand 
haben: 
Schneiden Sie deshalb alle seitlichen Bepflanzungen an Geh- und Radwegen so-
wie Straßen bis zu Ihrer Grundstücksgrenze zurück. Vor allem bei Hecken sind 
regelmäßige und ausreichende Rückschnittmaßnahmen unerlässlich, um die An-
pflanzung über Jahre hinweg auf Grundstücksgrenze zu halten und somit einen 
späteren Schnitt in den Bestand der Hecke zu vermeiden. 

d) An Straßeneinmündungen und –kreuzungen müssen Anpflanzungen aller Art 
gemäß BayStrWG stets so nieder gehalten werden, dass sie nicht die „Sicherheit 
und Leichtigkeit des Verkehrs“ beeinträchtigen. Um eine ausreichende Über-
sicht im „Sichtdreieck“ für die Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, gilt daher: 
Gibt es für Ihr Grundstück keinen Bebauungsplan, der ein individuelles Sicht-
dreieck vorgibt, sollte die Bepflanzung an der Grundstücksgrenze - im Bereich von 
Straßeneinmündungen und Straßenkreuzungen - auf maximal 0,8 m Höhe 
zurückgeschnitten werden. 

e) Zudem ist sorgfältig darauf zu achten, dass Verkehrszeichen, Verkehrsspiegel 
und Straßenleuchten nicht durch Anpflanzungen verdeckt werden. Die An-
pflanzungen sind so zurückzuschneiden, dass die Verkehrszeichen von den Ver-
kehrsteilnehmern ständig rechtzeitig ohne Sehbeeinträchtigungen wahrgenommen 
werden können.  

f) Beachten Sie schon vor dem Anpflanzen, welches Ausmaß Sträucher, Bäume und 
Hecken im Laufe der Zeit annehmen können. Halten Sie ausreichend Abstand 
zur Grundstücksgrenze und entscheiden Sie sich für schwach wachsende  
Pflanzen.  
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g) Denken Sie auch an die Sichtbarkeit der eigenen Hausnummer: Das Haus-
nummernschild muss von der Straße aus deutlich sichtbar sein. Die Sichtbarkeit 
darf nicht durch Bäume, Sträucher, Vorbauten, Schilder oder Schutzdächer usw. 
behindert werden. Etwaige Behinderungen (z.B. durch rankende Pflanzen) hat der 
Eigentümer auf eigene Kosten zu beseitigen. Vor allem: Im Ernstfall kann dies für 
Rettungsfahrzeuge, Feuerwehr oder Polizei wichtig sein und Ihnen im Notfall wert-
volle Zeit retten. 
 

Helfen Sie bitte mit, dass der Markt Hofkirchen wohnens- und lebenswert bleibt und 
unnötige Gefährdungen für andere Verkehrsteilnehmer – vor allem Kinder – 
vermieden werden. Gerne kann auch dieses Informationsblatt, als Auslage an der 
Infotafel im Rathaus oder auf der Homepage  
       
https://www.hofkirchen.de/images/ortsrecht/11_Merkblatt_Heckenschnitt.pdf, 
in bekannten Einzelfällen weitergegeben werden.  
 
2. Aufruf an einzelne Hundehalter und Hundehalterinnen! 
 
In letzter Zeit sind wieder mehrere Zwischenfälle durch frei umherlaufende und un-
beaufsichtigte Hunde gemeldet worden. Daher werden die Hundehalter dieser  
Tiere – auch im Interesse der Mehrheit sich korrekt verhaltender Tierbesitzer! – ge-
beten, ihre Hunde so zu halten, dass eine Gefährdung für andere Menschen und 
Tiere vermieden wird.  
Im Einzelnen weisen wir auf folgende Punkte hin: 

• Pflicht zur Hundeaufsicht:  
Hundehalter/innen müssen ihren Hund so halten, dass keine andere Person 
oder kein anderes Tier gefährdet wird. Im Zweifelsfall ist der Hund im Freien 
an die Leine zu nehmen. Falls ein streunender Hund vom Jäger beim Hetzen 
eines Wildtieres gesichtet wird, hat dieser die Möglichkeit des sofortigen  
Hunde-Abschusses. Lassen Sie deshalb ihren Hund nicht unbeaufsichtigt frei 
umherlaufen!  

• Beseitigung des Hundekots:  
Die Verschmutzung durch Hundekot stellt eine Ordnungswidrigkeit im Abfall-
recht und nach den Nutzungssatzungen für gemeindliche Straßen und Grün-
anlagen dar; deshalb sind die verrichteten Hundekothaufen vom Hundehalter 
zu beseitigen. Dies gilt ebenso im Wiesenbereich der Landwirte, weil die  
Wiesenmaht ansonsten durch gefährliche Bakterien verunreinigt ist und als 
Futtermittel in den Nahrungskreislauf gelangen kann. 
Hundekot ist Menschen und Tiere (Kühe) wegen dem Infektionsrisiko durch 
Parasiten gefährlich. Besonders gefährdet sind Kinder und abwehrge-
schwächte Erwachsene  

• Hunde-Anmeldungspflicht:  
Alle im Gemeindegebiet gehaltenen Hunde müssen im Rathaus Hofkirchen 
angemeldet werden. Nähere Auskunft erteilt Frau Lustig, Rathaus Zimmer Nr. 
4, Tel.: 08545 – 97 18–25. 

In der Anlage zum Gemeindeblatt sind insbesondere auch die Gefährdungen für 
Wildtiere erläutert. Jeder Verstoß der oben genannten Punkte stellt eine Ordnungs-
widrigkeit dar; unabhängig davon können geschädigte Personen Schadensersatzan-
sprüche geltend machen! 
 

https://www.hofkirchen.de/images/ortsrecht/11_Merkblatt_Heckenschnitt.pdf
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Helfen Sie bitte mit, dass der Markt Hofkirchen wohnens- und lebenswert bleibt so-
wie Gefahren für Mensch und Tier vermieden werden. 
 
Vielen Dank! 
 
 
II. Bekanntmachungen usw. 
 

Vollzug der Baugesetze; Bodenrichtwerte (Stichtag 01.01.2024) des  
Landkreises Passau 

 

Am 12.06.2024 wurden die Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2024 vom  
Gutachterausschuss beschlossen. Die Bodenrichtwertkarte wird dann in das Boden-
richtwertsystem Landkreis Passau übertragen und zum 30.06.2024 veröffentlicht. 
Die Bodenrichtwerte sind gemäß § 12 der Bayerischen Gutachterausschussver-
ordnung einen Monat lang in den Gemeinden zu veröffentlichen. Auf das Recht, von 
der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses Passau, Tel.: 0851-397 6292,  
Auskunft über die Bodenrichtwerte zu erhalten, wird hingewiesen.  
 
Die allgemeine Einsichtnahme der neuen Bodenrichtwerte (Stichtag 01.01.2024) 
kann während der Dienststunden in der Zeit vom 03.07.2024 bis 05.08.2024 im  
Rathaus des Marktes Hofkirchen, Rathausstr. 1, 94544 Hofkirchen, Zi.-Nr. 03 einge-
sehen werden. 
 
Mittlerweile besteht ein kostenloses BRW-Viewing auf der Website des Landkreises, 
hier können die Bürger die Bodenrichtwerte auch von zu Hause aus und auch nach 
dieser Frist einsehen. 
 
Die Bodenrichtwertkarte finden Sie wie folgt:  
 
www.landkreis-passau.de – Landkreis, Verwaltung & Politik – Gutachterausschuss – 
Bodenrichtwertauskunft – Bodenrichtwert-Informationssystem Passau 
 
oder 
 
https://okgis.osrz-akdb.de/pas/ 
 
Die Erläuterung zur BRW-Karte für den richtigen Umgang mit den Werten und  
Hinweise zum Urheberrecht finden Sie ebenfalls auf dieser Plattform. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.landkreis-passau.de/
https://okgis.osrz-akdb.de/pas/
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III. Anzeigen                                                                                 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Seniorenbeauftragte            Seniorenbeauftragter 
Maria Kufner                        Anton Kurbatfinski 
OT Garham – Brunnfeld 15           Deggendorfer Str. 12 
94544 Hofkirchen              94544 Hofkirchen  
Tel. 08541/7991              Tel. 08545/797 
Mobil: 0160/3255068 
 
 
Liebe Senioren aus Garham und Hofkirchen, 
 
ich bedanke mich ganz herzlich für die vielen Genesungswünsche, die mich erreicht 
haben. Es ist schön zu wissen, dass man auch in Zeiten der Krankheit nicht  
vergessen ist. 
 
Voranzeige:  
 
Ich darf nun einladen zum  
 

Seniorennachmittag am Montag, den 15.07.2024 ins Pfarrheim Garham,  
zu Kaffee und Kuchen. 

Beginn: 14:00 Uhr 
 

Es würde mich freuen, Euch recht zahlreich begrüßen zu dürfen. 
Wir haben Besuch von Frau Susanne Kiefel vom Malteser Hilfsdienst.  
Sie berichtet über Hausnotruf, Essen auf Rädern sowie Pflegestufen.  
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Sie beantwortet gerne Eure Fragen zu aktuellen Themen für jeden Einzelnen,  
wie z. B. „Gemeinsam aus der Einsamkeit“. 
Fragen kostet nichts.  
 
Bis bald 

Eure Maria Kufner 
Seniorenbeauftragte 

 
P.S.: Die Fahrt nach Altötting ist in Vorbereitung. Näheres demnächst! 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Neu- und Gebrauchtwagen, Reparaturen sämtlicher Fabrikate, TÜV und AU 

Gebrauchtteile, Busfahrten, Krankentransporte (sitzend), Rollstuhlfahrten, Dialysefahrten,  
Bestrahlungsfahrten, Personenbeförderung und sonstige Mietfahrten! 

Fa. Boher Kfz. GmbH & Co. KG, Gsteinöd 7, 94544 Hofkirchen 
Tel. 08541/2282 oder 5623, und 0171/9914068 www.auto-boher.de  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Suche Mitarbeiter m / w in der Produktion von Holzprodukten auf 520 Euro Basis. 

 

Tel.: 0151/2677 5339 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Wir suchen jemanden für regelmäßiges Rasenmähen im Hof. 

 

Tel.: 08545 / 1245 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Polizei: Notruf 110 

Polizeiinspektion Vilshofen: Ortenburger Straße 57 a, Tel. 08541/96130 
Feuerwehr: Notruf-Telefon 112; Integrierte Leitstelle 0851/98850114 

N E U ! ! !   Ärztenotdienst außerhalb der Sprechzeiten: bayernweit: Tel. 01805/191212 
oder 116117 (ohne Vorwahl vom Festnetz & Handy – kostenlos) 

Rettungsleitstelle in absoluten, lebensbedrohlichen Notfällen: 112 
(ohne Vorwahl vom Festnetz & Handy – kostenlos) 

Giftnotruf: Tel. 089/19240 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Anzeigen bitte fertig verfasst, persönlich, per Post oder per E-Mail: gemeindeblatt@hofkirchen.de abge-
ben. Annahmeschluss: Dienstag, 10:00 Uhr; Tel. 08545/9718-21 (Mo – Mi, jeweils von 8:00 – 12:00 Uhr) 
 

 

http://www.auto-boher.de/
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PRESSEMITTEILUNG  

_________________________________________________________________________________  

B 8 bei Osterhofen: Arbeiten am Arbinger Kreisel beginnen  

am 1. Juli 

  

Die Arbeiten auf der B 8 zwischen Künzing und Osterhofen gehen dem Ende entgegen, am 
01.07.2024 beginnt die Fahrbahnsanierung im Arbinger Kreisverkehr. Diese werden vo-
raussichtlich zwei Wochen dauern, in dieser Zeit wird der Verkehr auf der B 8 mithilfe ei-
ner Baustellenampel gelenkt. Für den Verkehr auf der St 2115 wird eine Umleitung ausge-
schildert. 

  

Diese Woche wird auf der B 8 zwischen Künzing und dem Arbinger Kreisverkehr die Deck-
schicht aufgebracht, anschließend werden Schutzplanken und Beschilderung erneuert. Die 
Arbeiten werden bis Ende der Woche abgeschlossen sein, so dass die B 8 in diesem Bereich 
am 29.06.2024 wieder für den Verkehr freigegeben werden kann. 
 
Anschließend wird die Fahrbahn im Arbinger Kreisverkehr saniert. Der Verkehr auf der B 8 
wird mithilfe einer Baustellenampel am Baubereich vorbeigeleitet, die Verkehrsteilnehmer 
werden gebeten, etwas mehr Zeit für ihre Fahrt auf der B 8 einzuplanen. 
 
Der Verkehr auf der St 2115 aus Winzer wird an der Rossfeldener Kreuzung über Ruckasing 
um-geleitet, der Verkehr auf der DEG 37 aus Richtung Aldersbach wird über Wallerdorf und 
Künzing auf die B 8 geleitet. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. 
 
Das Staatliche Bauamt Passau bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Beachtung der 
ge-änderten Verkehrsführung und Benutzung der ausgeschilderten Umleitungsstrecken. 
Damit können Behinderungen und Beeinträchtigungen minimiert werden. 
 
Weitere Informationen zu Straßensperrungen / Umleitungen / Projekten usw. finden Sie 
unter www.stbapa.bayern.de 

 

http://www.stbapa.bayern.de/
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